
Ausfüllhilfe Formular Nicht-Schengen Staaten – interner Gebrauch

Hilfe zum Ausfüllen der „Bescheinigung für das Mitführen von Betäubungsmitteln
im Rahmen einer ärztlichen Behandlung“ bei Reisen außerhalb des Schengen-
Raums

Teile A, B und D
Müssen vollständig vom verschreibenden Arzt ausgefüllt werden.

Teil C
Kann im Voraus vom Reisenden ausgefüllt werden.

Teil A
Datum Ausstellungsdatum des Formulars

Gütig von - bis Einzutragen ist das Ausstellungsdatum – max. 3 Monate später,
z.B. 25.10.2023 – 25.01.2024

Teil D
Darreichungsform z. B. Tabletten (pills), Kapseln (capsules), Tropfen (drop), Spray

(spray), Inhalation nach Verdampfen (inhalation after vaporation)

Zahl der Einheiten
(Tabletten, Ampullen
usw.)

Menge an Medikament, die der Patient mit sich führt.
= Tagesdosis x Reisedauer (inklusive An- und Abreisetag)
z.B. 2 Kapseln/Tag x 10 Tage = 20 Kapseln

Wirkstoffkonzentration Angaben pro Tablette, pro ml bei Tropfen –
die Angaben erfolgen z. B. in mg;
bei Cannabisblüten wird die Wirkstoff-Konzentration in Prozent
angegeben

Gesamtwirkstoffmenge Menge an Wirkstoff, die der Patient mit sich führt.
= Tagesdosis x Reisedauer (inklusive An- und Abreisetag) x
Wirkstoffkonzentration
z. B. 2 Kapseln/Tag x 10 Tage x 20 mg/Kapsel = 400 mg

Einnahmeanleitung z. B. 1-1-0 (Anzahl/Menge und Häufigkeit pro Tag)

Gültigkeitsdauer in
Tagen

Entspricht der Reisedauer inklusive An- und Abreisetag.
z. B. 10 Tage (z. B. bei einer Reise vom 10.05.2023 – 19.05.2023)

Anmerkungen Angabe des An- und Abreisetags

Teil E
Wird vom Gesundheitsamt ausgefüllt.

Nähere Informationen zu Reisen mit Betäubungsmitteln erhalten Sie unter
https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Reisen-mit-
Betaeubungsmitteln/_node.html

Beispiel siehe nächste Seite
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Beispiel

Bescheinigung für Reisende, die mit Betäubungsmitteln behandelt werden
und mit diesen verreisen
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